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i .d. Fassung vom Sept. 1973

Die Aufste].lung des Bebauungsplanes wurde vom Stadtrat am 4. }4ai 1966
beschlossen; sie ist erforderlich um den Bedarf an Bauland zu decken
sowie die für di.e Erweiterung des Friedhofes erforderlichen Flachen zu
Sichern .

Das Baugebi.et ist i.m Flächennutzungsplan der Stadt Grünstadt als Wohn-
gebiet und Vorbeha].tsf].sche ausgewiesen.
Der Planbereich wi.rd im Norden und Westen von dem verlängerten Parkweg,
im Osten von der B 271 (Asselhei.mer Straße) , Im Süden von der Bückelhaube
und Gebt.-Grirrm-Straße begrenzt. Das gesamte Plangebiet umfaßt rund 14,5 ha

'''-'3reits bebaut sind 2,ol ha.

{)ie im Plangebiet gelegenen Grundstücke stehen zum Großteil in Privat
eigentum; nur ein geringer Anteil befindet sich im Besitz der Stadt
Grünstadt

Zur Ordnung des Grund und Bodens ist ein Um].egungsverfahren für den ge-
samten künftigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes erforderlich.
Das verplante Gelände liegt im Landschaftsschutzgebiet Naturpark Pfälzer
Wa].d sowie im Bereich militärischer Anlagen.

Die Versorgung des Gebietes mit Wasser, Strom und Gas erfolgt durch äi-
Stadtwerke Grünstadt
...,ie Abwässer werden im Mischwassersystem über die städtische Kanalisation

r zentralen Kläranlage zugeführt

Die Kosten für dle erforderlichen Erschließungsmaßnahmen sind über-
schlägig mit rd. 1.2oo.ooo DM ermittelt. Gemäß Satzung vom 25.10.1961
i.d.F. vom 22.2. 1972 ist der gemeindliche Kostenanteil mit !o 8 fest
gesetzt

Mit der Verwirklichung der Planungsabsichten soll unmittelbar nach Gë-
nehml8Xp#ü!#:Ë?t ,BeR8}!#ng?el93ejt begonnen werden .
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